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Die Pflicht zur wahrhaften Rede — und zu
was sie fihren kann: Der Start eines privaten
Forschungsprojekts

In Artikel 22 der Geometerverordnung verpflichten sich die Ingenieur-Geometerinnen und
-Geometer zur Wahrheit sowie zur sachgerechten, sorgfaltigen und gewissenhaften Ausiibung
ihrer Funktion zum Nutzen der Gesellschaft. Sie verhalten sich bei Konflikten auch gegentiber
von Personen im privaten Umfeld neutral und objektiv. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Rang
einer Kantonsgeometerin, eines Kantonsgeometers — bedenkt wohl, was Ihr da tut und zu was

Eure wahrheitsgemadsse Antwort fiihren kann — und es eigentlich auch muss.

Im Frtthjahr 2020 wandte sich mein Bruder, Stefan Rei-
mann, mit der Frage an mich, ob ich eigentlich wisse,
wo meine Grenze sei. Nach meinem Stirnrunzeln wurde
nachgelegt, dass damit die Kantonsgrenze gemeint sei.
Ob ich ihm nun die 86 Gemeinden aus dem Kanton Ba-
sel-Landschaft nennen solle und insbesondere diejeni-
gen 57, welche sich an der Landes- und Kantonsgrenze
befanden? Nein, das sei Schulstoff. Die Frage laute, ob
ich die Vielzahl der historischen Grenzsteine kenne.
Doch, schon — aber sicher nicht alle und nur ein paar
etwas naher, wobei auch diese nicht im Detail. Oh Kolle-
ginnen und Kollegen, diese Ehrlichkeit gleicht einem
Eingestandnis sondergleichen und ist ohne Gegenmass-
nahmen der Beginn des Untergangs.

Am 1. Mai 2020 wurde der Wanderstab hervorgenom-
men und los ging es in Schénenbuch. Was nach meinem
Eingestandnis als kurzlebige Aktion gedacht war — so
viel Zeit gibt es auch in Zeiten der Pandemie nicht —
wandelte sich bereits nach finf Minuten zu einem offizi-

B (©S. und P.Reimann)

Abbildung 1: Der Wachter ...

ellen Auftrag. Namlich nur nach einer solcherart eides-
stattlichen Aussage gegenuber eines Grundeigentimers
durfte dessen Garten entlang der Landesgrenze durch-
schritten werden. Aus der COVID-19-Zeit beruhte auch
die Begegnung mit bewaffneten Schweizer Soldaten,
welche jegliche Grenzlbertritte von und nach Frankreich
zu verhindern hatten. In diesem Zusammenhang be-
trachtet man die Landesgrenze tatsachlich auch aus
einer fast schon dramatischen Perspektive.

Aus diesen zwei Stunden «Grenz(stein)forschung» wur-
den mittlerweile 14 Tage, weitere 13 werden folgen
und damit noch lange nicht genug: Die Recherchen,
zum Beispiel in den Staatsarchiven, kommen noch dazu!
Bislang haben wir Serien von Bischoffsteinen aus dem
17. oder 18.Jahrhundert gefunden, einen tatsachlich
fahnenfliichtigen Kantonsstein, majestétische Wachter,
versteckte Lohen und unvollendete Steine gesehen und
eingemeisselte Zeichen wiederentdeckt.

Abbildung 2: ... mit eingemeisseltem Wappen von Solothurn
und Bischof Rinck von Baldenstein
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Abbildung 3: Die Lohe auf dem Bruderholz

Daraus ergeben sich offene Fragen: Verlauft die heutige
Kantonsgrenze tatsachlich im Sinne von Georg Friedrich
Meyer (Basler Kartograf und anerkannter Vermesser des
Bistums Basel in der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts) oder
gemass der «Granzescheidung zwischen dem Fursten-
tum Basel und Kanton Solothurn» von 1753-1828?
Sind bei der Siegfriedkarte (1868) falsche Generalisie-
rungen geschehen? Wurden Nummern falsch eingemei-
sselt oder wurden diese Steine versetzt? Wieso wurde
vor rund 200 Jahren ein Stein unvollendet am Ort liegen
gelassen und blieb seit dann wohl unbeachtet? Sind die
auf den Meyerpldnen eingetragenen Gerichtsentscheide
noch gultig?

(©S.undP. Relmann)

Abbildung 4: Der Unvollendete

Aus der scheinbaren kurzlebigen Aktion wurde eine
Riesenchance, Geschichten zu erleben, Forscher zu wer-
den und Grundwahrheiten zu entdecken, welche ver-
meintlich unauffindbar verloren gegangen waren.

In den nachsten «cadastre»-Ausgaben wird in loser
Folge Uber diese Geschehnisse mit den Beteiligten, Uber
Rétsel, Seltsames und Tatsachen berichtet.

Patrick Reimann, pat.Ing.-Geom.
Amt fur Geoinformation des Kanton Basel-Landschaft
patrick.reimann@bl.ch
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Abbildung 5: Grenzbegehung: erledigt / offen

Georg Friedrich Meyer (1645-1693) war ein Schweizer Geodat, Mathematiker
und Kartograf. Aus Meyers Feder stammen zahlreiche Planskizzen und Karten
zum Baselbiet. Dazu zdhlen vor allem Landvogtei-Karten (Amterkarten), Grenz-
pldne Uber das Kantonsgebiet, sowie Strassen- und Katasterplane.

(Quelle: Wikipedia)



	Die Pflicht zur wahrhaften Rede - und zu was sie führen kann : der Start eines privaten Forschungsprojekts

